Vernehmlassung zur Umsetzung des Handlungsprogramms Via sicura

FRAGEBOGEN


Stellungnahme eingereicht durch:

	Kanton Zug
	

	Absender:

Regierungsrat des Kantons Zug

Regierungsgebäude

Postfach 156

6301 Zug




I.
Allgemeine Bemerkungen
	Wir erlauben uns eingangs den Hinweis, dass ein Vernehmlassungsverfahren in der Form eines Fragebogens leider oftmals keinen Raum lässt, weitergehende Äusserungen, auch zu einzelnen Artikeln, einzubringen. Wir haben uns deshalb erlaubt, auch Bemerkungen, welche den Rahmen der Fragenstellung sprengen, einzufügen.




II.
Fragen

II.a.
Welche Umsetzungsvariante gemäss Ziff. 3 des Erläuterungsberichts soll realisiert werden?

	1. 
Variante Ziff. 3.1 gemäss Erläuterungsbericht 

	
	1.1
Erhöhung des Zuschlags auf 2,5 %?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
  keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.


	
	1.2
Zweckbestimmung für edukative und informative Massnahmen?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
  keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	2. 
Variante Ziff. 3.2 gemäss Erläuterungsbericht


	
	2.1
Erhöhung des Zuschlags auf 5 %?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
  keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	
	2.2
Zweckbestimmung der Verkehrsbussen?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
  keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	3. 
Variante Ziff. 3.3

	
	3.1
Erhöhung des Zuschlags auf 5 %?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	
	3.2
Zweckbestimmung des Zuschlags?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




II.b.
Einzelmassnahmen 
(Ziff. 4.1 Strassenverkehrsgesetz)

	4. 
Sind Sie mit den Infrastrukturmassnahmen einverstanden? 
(Art. 6a - 6d)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	5. 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat Mindestanforderungen an die charakterliche Eignung festlegt?
(Art. 14 Abs. 1 Bst. d und 25 Abs. 3 Bst. a)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Wir können diesem Vorschlag grundsätzlich zustimmen. Wir möchten an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass

der Leitfaden der Expertengruppe Verkehrssicherheit „Verdachtsgründe fehlender Fahreignung“ vom 26.04.2000

bereits heute wertvolle Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Fahreignungsabklärungen – gerade auch in charakterlicher Hinsicht – liefert und dieser in der täglichen Arbeitserledigung der Massnahmebehörden konsequent zur

Anwendung gelangt. Es stellt sich die Frage, inwieweit eine Legaldefinition der charakterlichen Mindestanforderungen überhaupt zuverlässig möglich und notwendig ist und ob eine – allenfalls abschliessende – Festlegung der

charakterlichen Mindestanforderungen durch eine Verordnung in der Praxis nicht gar zu Einschränkungen der

Behörden im Zusammenhang mit Fahreignungsabklärungen führen könnte. Risiken für die charakterliche Fahreignungsbegutachtung könnte auch eine Festlegung bzw. ein Vorschreiben bestimmter Testverfahren beinhalten,

welche unter Umständen dem Einzelfall nicht gerecht werden. Wir gehen davon aus, dass diesbezügliche Verordnungsbestimmungen unter Miteinbezug von Fachgremien erarbeitet werden, was uns unabdingbar erscheint. Als

Variante wäre durchaus eine Überarbeitung und Vertiefung des erwähnten Leitfadens der Expertengruppe Verkehrssicherheit denkbar.

Beizufügen ist, dass wir weiter davon ausgehen, dass diese charakterlichen Mindestanforderungen nicht bei der

Erstzulassung zu klären sind, sondern erst bei der Prüfung von Administrativmassnahmen. Bei der Erstzulassung

muss auch in Zukunft die Selbstdeklaration genügen.



	6. 
Sind Sie damit einverstanden, dass Personen, die nur den Führerausweis auf Probe besitzen, keine Lernfahrten begleiten dürfen?
(Art. 15 Abs. 1)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Diese Regelung erscheint uns sehr sinnvoll. Gerade Neulenker, welche ja unter dem Regime des Führerausweises auf Probe stehen, sollten sich zuerst bewähren und die erforderliche Weiterbildung absolvieren, bevor die Funktion und Verantwortung einer Begleitperson wahrgenommen werden darf.




	7. 
Sind Sie mit der Einführung eines Weiterbildungsobligatoriums (1 Tag pro 10 Jahre) für Personenwagen- und Motorradlenkende einverstanden? 
(Art. 15 Abs. 5)

	
	Für Motorwagen- und Motorradfahrende?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA, mit Vorbehalten
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Eine Weiterbildung der Motorfahrzeugführer erscheint uns sinnvoll und wäre durchaus zu begrüssen. Die Erfahrungen mit der Einführung der Zweiphasenausbildung für Inhaber des Führerausweises auf Probe haben gezeigt, dass die Schaffung eines entsprechenden Kursangebotes mit grossen Anstrengungen verbunden war, und sehr grosse personelle Ressourcen wie auch beachtliche Infrastrukturen aufgebaut werden mussten. Die im Rahmen von Via sicura vorgesehene Weiterbildungspflicht soll nun gemäss dem Erläuternden Bericht auf dem Modell der Zweiphasenausbildung aufbauen, d.h. es wird sowohl ein theoretischer als auch praktischer Kursteil zu bestreiten sein. Dies bedeutet, dass die Kapazitäten der heute bestehende Infrastruktur/Kursorten i.Z. mit dem Führerausweis auf Probe grob geschätzt mindestens verfünffacht werden müssen, sofern man von einer Weiterbildungspflicht alle 10 Jahre ausgehen will. Gerade grösser Kantone müssten in der Lage sein, pro Jahr z.T. annähernd 60’000 und mehr Weiterbildungstage zu organisieren. Ein solches Vorhaben kann nur im Rahmen einer sehr langfristigen Planung realisiert werden, und wird primär auf der Initiative von privaten Investoren aufbauen müssen. Die gesetzliche Verankerung der vorgesehenen Weiterbildungspflicht selbst wie auch zusätzlich die gesetzliche Festlegung der Periodizität erscheint in diesem Lichte heikel.

Der Erfolg eines Weiterbildungskurses hängt zu einem wesentlichen Teil auch von der Akzeptanz der Kursteilnehmer ab. Es dürfte nicht einfach sein, Fahrzeugführer, welche während Jahrzehnten tagtäglich unfallfrei und auch ohne sonst aufzufallen grössere Strecken mit dem Auto zurückgelegt haben, von der Bedeutung einer Weiterbildung zu überzeugen und eine entsprechende Motivation zu wecken. Auch werden kritische Stimmen den (nachvollziehbaren) Einwand vorbringen, dass flächendeckende Kurse vorgeschrieben werden, mit dem Ziel, einige wenige Personen, welche eine Weiterbildung nötig haben, zu erreichen. Schliesslich wird man sich auch mit dem Einwand zu befassen haben, dass gerade diejenigen Fahrzeugführer, bei welchen Sensibilisierungsbedarf/-notwendigkeit bestehen würde, mit Gruppenkursen kaum genügend angesprochen werden können. Entsprechende kritische Äusserungen konnten der Presse ja bereits wiederholt entnommen werden. Es ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass der zu erzielende Nutzen aus der Zweiphasenausbildung aktuell noch nicht validiert werden kann, womit ein schlagendes Argument für die Begründung der Weiterbildungspflicht im Moment noch fehlt. Schliesslich wird man sich auch mit dem Argument zu befassen haben, dass sehr viele Unfälle nicht im Zusammenhang mit einer fehlenden Weiterbildung bzw. fehlenden Kenntnissen der Verkehrsregeln stehen, sondern auf alltägliche Nachlässigkeiten bzw. kleine Fehler mit zum Teil grosser Wirkung zurückzuführen sind. Wie auch immer – die Anforderungen und Erwartungen, welche die betroffenen Fahrzeuglenker an die Kursveranstalter stellen werden, dürften sehr hoch sein, und diese Herausforderung gilt es durch die Erarbeitung eines 
Konzeptes mit allen betroffenen Kreisen zu erarbeiten.

Es wird schliesslich auf politischer Ebene zu entscheiden sein, ob eine sich alle zehn Jahre wiederholende Weiterbildungspflicht im Gesetz aufzunehmen ist, und diese noch zusätzlich mit der jeweiligen (kostenpflichtigen) Erneuerung des Führerausweises bzw. dessen Ablauf (Befristung) verbunden werden soll. Auch im Hinblick auf die Ressourcen der kantonalen Zulassungsbehörden muss unbedingt eine langfristige Planung erfolgen, denkt man nur allein an die Masse von regelmässigen Erneuerungen bzw. Neuausstellungen von Führerausweisen, welche den bisherigen Ausstoss und Kontrollaufwand (Kursattest, ev. zusammen mit med. Selbstdeklaration und Sehtest) vervielfachen würden. Wir möchten in diesem Zusammenhang anregen, weitere Varianten zu prüfen bzw. weitere Modelle zur Diskussion zu stellen. 

Zu berücksichtigen wird auch sein, dass viele Fahrzeuglenker nach dem Erwerb der Kategorie B zu einem späteren Zeitpunkt – unter Umständen nach einigen Jahren – eine weitere Kategorie (z.B. A, C, C1) erwerben, verbunden mit einer praktischen und z.T. auch theoretischen Prüfung, und nicht der Weiterbildungspflicht gemäss Chauffeurzulassungsverordnung unterstehen. Es würde somit seltsam anmuten, wenn z.B. ein Inhaber der Kategorie B (Erwerb mit 19 Jahren), welcher nach 8 Jahren noch die Kat. C1 erwirbt, kurz darauf noch eine Weiterbildung absolvieren und zudem wieder einen neuen Ausweis beantragen müsste. Wir nehmen an, dass diesbezügliche Präzisierungen (ist allein das Alter oder der Erwerb der letzten Kategorie für den Beginn der Ablauffrist massgebend, wobei in diesem Zusammenhang auch Art. 15c E-SVG in die Überlegungen mit ein bezogen werden muss) folgen werden. Anhand des nachfolgenden Beispiels soll die Problematik im Sinne einer Gesamtschau verdeutlicht werden:

Mit 19 Jahren: Erwerb der Kategorie B, Ausweis befristet bis Alter 29 Jahre (oder 30 Jahre?).
Mit 24 Jahren: Erwerb der Kategorie C1  (ohne CZV) – soll die Befristung betr. Weiterbildung nun weiterhin bis 29 (oder bis 30 Jahre) erfolgen, oder neu sogar bis 34 Jahre? 

Gleichzeitig muss sich der Betroffene als Inhaber einer Kategorie der 2. Gruppe der vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung unterziehen, und zwar anfänglich alle 5 Jahre, somit im Alter von 29, 34, 39, 44 Jahren. Auch auf diese Altersgrenzen hin wäre nun bei vollständiger Umsetzung der vorgesehenen Gültigkeitsbeschränkungen  im Zusammenhang mit der periodischen medizinischen Kontrolle der Ausweis jeweils zu befristen. Diese Darlegungen zeigen deutlich, dass eine Umsetzung bzw. die gesetzliche Regelung sorgfältig zu überdenken ist, und die verschiedenen Gültigkeitsbeschränkungen aufeinander abzustimmen sind.

Auf jeden Fall sinnvoll wäre natürlich die Schaffung eines Anreizsystems durch den Bund und die Kantone, um die freiwillige Weiterbildung – wie sie bereits heute schon angeboten wird - zu fördern. Dies natürlich insbesondere dann, wenn die vorgesehene Weiterbildungspflicht verworfen werden sollte.

Abschliessend erlauben wir und den Hinweis, dass die Weiterbildungspflicht gemäss der Formulierung der vorliegenden Frage Nr. 7 nur Personenwagen- und Motorradführer betreffen soll. In dem Erläuternden Bericht, Seite 22, wird hingegen – wohl korrekt - ausgeführt, dass die Weiterbildungspflicht alle diejenigen Motorfahrzeugführer erfassen soll, welche nicht bereits der Weiterbildungspflicht gemäss der Chauffeurzulassungsverordnung unterstehen. Zudem spricht Art. 15 Abs. 5 E-SVG von „nichtberufsmässigen Fahrzeugführern“. Wir bitten Sie diesbezüglich um Präzisierung, unter der Annahme, dass die Detailregelung auf Verordnungsstufe erfolgt und natürlich auch Ausnahmen statuieren wird. Zudem spricht Art. 15 Abs. 5 E-SVG davon, dass die Weiterbildung „höchstens“ einen Tag betragen muss. Möglich wäre somit wohl auch ein halber Tag, was wohl kaum sinnvoll ist. Wir schlagen vor, den Vermerk „höchstens“ zu streichen : ….die Weiterbildung dauert höchstens einen Tag….


	
	Nur für Motorwagenfahrende?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	
	Nur für Motorradfahrende?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	8. 
Sind Sie mit der Befristung des Führerausweises einverstanden?
(Art. 15b und 15c)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Eine Befristung sollte generell auf das 70. Altersjahr erfolgen. Allerdings sollte die Sehschärfe nach dem vollendeten 29. Altersjahr alle 10 Jahre untersucht werden, damit die beschriebenen Veränderungen der Sehschärfen aufgefangen werden können. Ebenfalls zu diesen Zeitpunkten sollte eine Selbstdeklaration betreffend Gesundheitszustand erfolgen. Zudem sollte im selben Intervall eine neuer FAK (neues Foto) ausgestellt werden. Diese Version ergibt deutlich weniger administrativen Aufwand und führt zum selben Ziel. Werden die Sehschärfe und die Selbstdeklaration auf Aufforderung hin nicht nachgewiesen, kann dies zum vorsorglichen Entzug des Führerausweises führen (wie heute bei den über 70-jährigen bzw. den Profi-Kategorien).




	9. 
Sind Sie mit der Periodizität der Fahreignungsuntersuchungen für nichtberufsmässige Fahrzeuglenkerinnen und -lenker einverstanden? 
(Art. 15c Abs. 1 - 3)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA

 FORMCHECKBOX 
 JA, Variante mit Zwischenschritt 65 J.

 FORMCHECKBOX 
 JA, Variante ohne Zwischenschritt 65 J.
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:
Wie im Bericht selbst ausgeführt wird (Fussnote 18, Seite 31), treten die gesundheitlichen Hauptprobleme ab dem 70. Altersjahr auf. Periodische Untersuchungen sollen somit wie heute für nichtberufsmässige Lenker ab diesem Alter beginnen (siehe auch Ausführungen zu Frage 8)



	9.1 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Führerausweiskategorien für Motorfahrzeuge, die mehr als acht Sitzplätze ausser dem Führersitz aufweisen, mit dem Erreichen des 70. oder des 75. Altersjahres des Inhabers oder der Inhaberin verfallen?
(Art. 15c Abs. 7)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA, Variante mit
70 Jahren

 FORMCHECKBOX 
 JA, Variante mit
75 Jahren
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Der automatische Verfall der Kategorie D und D1 mit Erreichen des 70. Altersjahres erscheint angesichts der Gefahren für die (zahlreichen) Passagiere und der Art der geführten Fahrzeuge sinnvoll. Es müsste in diesem Zusammenhang sogar einer vertieften Überprüfung unterzogen werden, ob nicht auch der Verfall der Kategorie C/CE in Erwägung gezogen werden sollte. Denkt man an die Masse und das Gefahrenpotential eines Lastwagens mit Anhänger für die anderen Verkehrsteilnehmer z.B. bei einer Auffahrkollision, liessen sich durchaus vertretbare Argumente für einen solchen erweiterten Verfall finden.




	10. 
Sind Sie damit einverstanden, dass beim Verdacht fehlender Fahreignung im Sinne von Artikel 15d die kantonale Behörde eine Fahreignungsuntersuchung anordnen muss? 
(Art. 15d)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Selbstverständlich sind wir damit einverstanden, dass die kantonale Behörde beim Verdacht fehlender Fahreignung eine Fahreignungsuntersuchung anordnen muss. Nach unserer Beurteilung ist der neue Art. 15d E-SVG

aber unnötig, weil die kantonalen Behörden bereits nach dem geltenden Recht bei einem begründeten Verdacht

fehlender Fahreignung die Fahreignung, nötigenfalls verbunden mit einem vorsorglichen Entzug des Führerausweises, abzuklären haben und dies auch in langjähriger Praxis so umsetzen. Zudem schafft die detaillierte Regelung auf Gesetzesstufe im Vergleich zum geltenden Recht neue Schwierigkeiten. Heute enthält der Leitfaden der Expertengruppe Verkehrssicherheit „Verdachtsgründe fehlender Fahreignung“ vom 26.04.2000 eine Zusammenstellung der Verdachtsgründe, bei denen eine Fahreignungsabklärung angezeigt erscheint. Art. 15d Abs. 1 Bst. a - c E-SVG führt nun die von der Expertengruppe Verkehrssicherheit aufgeführten Hauptkategorien für die Verdachtsgründe fehlender Fahreignung in das SVG über. Dieses Vorgehen weist durchaus Nachteile auf. So befindet sich das Gebiet der Fahreignungsabklärungen in einer steten Entwicklung, welche möglichst ohne Verzug in die Massnahmepraxis einfliessen sollten. Nach unserem Dafürhalten sollten deshalb die Abklärungskriterien bzw. der Inhalt von Art. 15d Abs. 1 E-SVG nicht gesetzlich verankert werden, sondern über eine Aktualisierung des bestehenden Leitfadens oder höchstens eine Verordnungsbestimmung geregelt werden. Dies, um sicherzustellen, dass Anpassungen auch in Zukunft rasch möglich sind. Zum in Bst. a von Art. 15d Abs. 1 E-SVG vorgesehenen Wert von 1.6 Promille Blutalkoholkonzentration bzw. 0,8 Milligramm pro Liter Atemalkoholkonzentration als Schwellenwert für eine zwingende Fahreignungsabklärung beim Fahren in angetrunkenem Zustand ist festzustellen, dass dieser Schwellenwert sehr tief angesetzt erscheint. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass gerade Ersttäter, die als Mittelwert 2.5 Promille aufwiesen, oftmals als fahrgeeignet beurteilt werden, insbesondere wenn die Leberwerte in der Norm liegen und keine Stigmata festgestellt werden können. Es wird durch die verkehrsmedizinischen Fachleute zu beurteilen sein, ob eine Fahreignungsabklärung bereits ab 1.6 Promille erfolgen soll. Interessant wäre, ob aus unserem Nachbarland Deutschland diesbezüglich sachdienliches statistisches Zahlenmaterial beigezogen werden könnte. In den Kantonen würde der in Bst. a vorgesehene neue Schwellenwert jedenfalls zu einer massiven Zunahme der Fahreignungsabklärungen führen. Die hierzu notwendigen Untersuchungskapazitäten dürften kaum innert kurzer Frist aufgebaut werden können. Es wäre somit wohl empfehlenswert, die Senkung des heutigen Schwellenwertes von 2,5 Promillen vorerst stufenweise vorzunehmen. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, weitere Erfahrungen zu sammeln und die Zusammenhänge zwischen einem bestimmten Wert der Blut- bzw. Atemalkoholkonzentration und der Fahreignung (Trunksucht) statistisch zu erfassen. Als Ansatz wäre wohl sinnvoll, Fahreignungsabklärungen bei Ersttätern vorerst ab einem Wert von 2 Promille Blutalkoholkonzentration bzw. 1,0 Milligramm pro Liter Atemalkoholkonzentration durchzuführen und diesen Wert zu einem späteren Zeitpunkt – nach einer Validierungsphase – gegebenenfalls zu senken. Damit dies zeitlich innert vernünftiger Fristen möglich ist, empfiehlt es sich erneut, diese Grenzwerte nicht auf Gesetzesstufe sondern entweder in einer Verordnung oder im bestehenden Leitfaden festzulegen. Die in Art. 15d Abs. 1 lit. b E-SVG betreffend Drogen gewählte Formulierung bedarf klarerweise einer Präzisierung, wenn eine Einführung im vorgeschlagenen Wortlaut erfolgen sollte. Gerade Begriffe wie „starke Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit bewirken“ oder „hohes Abhängigkeitspotential“ lassen unnötige Angriffsflächen für Rekurse und Beschwerdeverfahren entstehen. Abschliessend bleibt noch zu erwähnen, dass die in Abs. 3 von Art. 15d E-SVG enthaltene Regelung im SVG an

geeigneter Stelle zu belassen ist, weil sie ja lediglich den heutigen Art. 14 Abs. 3 SVG ersetzt.



	11. 
Sind Sie mit der obligatorischen Nachschulung bei einem Führerausweisentzug einverstanden?
(Art. 16e)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	 FORMCHECKBOX 

Wenn ja, obligatorische Nachschulung?

 FORMCHECKBOX 

Wenn ja, bedingte Verlängerung des Ausweisentzugs um drei Monate, die wegfällt, wenn Nachschulung besucht wurde (Variante)?

	
	Bemerkungen:

Wir stellen fest, dass die vorgesehene Nachschulung in einem heiklen Spannungsfeld steht zu den Voraussetzungen für die vorzeitige Rückgabe des Führerausweise gemäss Art. 17 Abs. 1 und 2 SVG. Bereits heute wird in den  Kantonen im Zusammenhang mit Führerausweisentzügen, welche über die gesetzliche Mindestentzugsdauer hinaus gehen, der freiwillige Besuch eines Kurses angeboten, um rascher wieder in den Besitz des Ausweises zu gelangen. Die Erfahrungen zeigen auch, dass der Besuch des entsprechenden Kurses während der Dauer des Entzuges oftmals gar nicht möglich ist, da die notwendige Zeit und auch die entsprechenden Kurskapazitäten fehlen. Ein obligatorischer Kursbesuch, wie ihn Art. 16e E-SVG vorsieht, müsste somit grundsätzlich immer zu einer vorzeitigen Rückgabe des Ausweises führen, ansonsten ein für den Bürger kaum nachvollziehbarer Widerspruch vorliegt. Auch abzulehnen ist eine bedingte Verlängerung des Entzugs bei fehlendem Kursbesuch. Der Ausweisentzug als erzieherische Massnahmen soll an einem Stück vollzogen werden, und nicht einer eventuellen Etappierung ausgesetzt werden. Zudem besteht als Variante auch die Möglichkeit, die vorgesehene Entzugsdauer höher anzusetzen, und durch den Kursbesuch die vorz. Rückgabe zu ermöglichen.


	12. 
Sind Sie mit der Verpflichtung zum Einbau von Datenaufzeichnungsgeräten nach einem Führerausweisentzug wegen einer schweren Widerhandlung gegen die Geschwindigkeitsvorschriften einverstanden? 
(Art. 17a und 99 Ziff. 9)

	 FORMCHECKBOX 
JA mit Vorbehalten
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	Bemerkungen:
Durch diese Bestimmung sollen Personen, die in schwerer Weise oder wiederholt gegen die Geschwindigkeitsvorschriften verstossen haben, zum Einbau von Datenaufzeichnungsgeräten nach einem Führerausweisentzug verpflichtet

werden (vgl. erläuternder Bericht S. 29). Damit sind wir grundsätzlich einverstanden. U.E. muss aber Abs. 1 des vorgeschlagenen Art. 17a E-SVG betreffend Anwendungsbereich bei den mittelschweren und schweren Widerhandlungen

modifiziert werden. So fehlt bei der schweren Widerhandlung im jetzigen Wortlaut im Gegensatz zur mittelschweren

Widerhandlung bei den Sicherungsentzügen der schwerste Fall, nämlich der Sicherungsentzug für immer gem. Bst. e

von Art. 16c Abs. 2 SVG, was wohl ein Versehen sein muss. Wie bei der mittelschweren Widerhandlung muss auch

hier diese Pflicht beim längsten Sicherungsentzug nach der Wiedererteilung des Führerausweises gelten. Bei den

Warnungsentzügen fällt gemäss der Aufzählung in Abs. 1 von Art. 17a E-SVG bei der schweren Widerhandlung der

Entzug gemäss Art. 16c Abs. 2 Bst. c SVG (mindestens 12 Monate wegen 2 schweren Widerhandlungen) darunter,

nicht aber bei der mittelschweren Widerhandlung die Geschwindigkeitsüberschreitung, die zu einem mindestens 15-

monatigen Entzug nach Art. 16b Abs. 2 Bst. d SVG führt, was nicht ohne weiteres einleuchtet. Diesbezüglich stellt sich

ganz grundsätzlich die Frage, ob die untere Grenze für den Einbau von Datenaufzeichnungsgeräten nach einem Führerausweisentzug nicht besser bei der mittelschweren und schweren Widerhandlung einheitlich beim Sicherungsentzug

von Art. 16b Abs. 2 Bst. e und 16c Abs. 2 Bst. d SVG (unbestimmte Zeit, mindestens zwei Jahre) angesetzt werden

sollte. Der Wortlaut von Art. 17a Abs. 1 E-SVG legt weiter den Schluss nahe, dass alleine massgebend sein soll, ob die letzte Widerhandlung, welche zum entsprechenden Entzug führt, ein Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bzw. ein Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Verkehrsverhältnisse darstellt. Eine solche Regelung überzeugt nicht. Auch - insbesondere schwere - Geschwindigkeitsüberschreitungen in den massgebenden Vorbelastungen sollten miteinbezogen werden. Dies soll anhand eines Beispiels erläutert werden: Einem Fahrzeugführer wird der Führerausweis wegen Fahrens mit 1 Promille Alkohol im Blut für drei Monate entzogen. Nach 4 Jahren begeht er eine schwere Geschwindigkeitsüberschreitung (z.B. auf der Autobahn 35 km/h zu schnell), welche zu einem Entzug des Führerausweises gestützt auf Art. 16c Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 2 Bst. c SVG von mindestens 12 Monaten führt. Nach dem jetzigen Wortlaut von Art. 17a Abs. 1 E-SVG müsste dieser Lenker nun nach Ablauf der Entzugsdauer ein Datenaufzeichnungsgerät einbauen. Wären die Widerhandlungen in umgekehrter Reihenfolge begangen worden (zuerst die Geschwindigkeitsüberschreitung, dann später das Fahren in angetrunkenem Zustand) würde ein Aufzeichnungsgerät nicht zur Diskussion stehen, was nicht befriedigt. Abs. 4 von Art. 17a E-SVG sieht vor, dass der Bundesrat die Anforderungen an die Datenaufzeichnungsgeräte und deren Kontrolle regelt (vgl. hierzu auch die bereits in Art. 25 Abs. 2 Bst. i SVG enthaltene Gesetzesgrundlage). Diese Anforderungen sind so zu wählen, dass der Aufwand für den Einbau und die Kontrolle dieser Geräte sich im verhältnismässigen Rahmen bewegt und diese Geräte bei möglichst allen im Verkehr befindlichen, d.h. auch bei älteren Fahrzeugen funktionieren.



	13. 
Sind Sie mit der Neudefinition des Mindestalters für Rad Fahrende einverstanden?
(Art. 19 Abs. 1 und 1bis)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	14. 
Sind Sie mit der Anhebung des Mindestalters für Fuhrleute einverstanden?
(Art. 21 Abs. 1 und 2 erster Satz)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:
Keine.




	15. 
Sind Sie einverstanden, dass der Bundesrat Massnahmen zur Qualitätssicherung bei der Fahreignungsabklärung erlässt ? 
(Art. 25 Abs. 3 Bst. f und g)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Die hier vorgesehene Vereinheitlichung des Inhalts und des Umfangs der Fahreignungsuntersuchungen auf hohem Niveau (Bst. f) erscheint uns sehr wichtig und sinnvoll. Zudem begrüssen wir, dass das ASTRA beabsichtigt,

schon im Vorfeld der Umsetzung der Via-sicura-Massnahmen den Anhang 1 der VZV (medizinische Mindestanforderungen) zu überarbeiten und dazu in naher Zukunft ein separates Anhörungsverfahren durchzuführen. Bst. g, welcher Mindestanforderungen an die untersuchenden Fachpersonen, das Untersuchungsverfahren und die Qualitätssicherung vorsieht, setzt ebenfalls bei den richtigen Punkten an. Es ist sinnvoll, dass von der gegenwärtigenGrundsatzdiskussion "Hausarzt <> Vertrauensarzt" etwas abgekommen und in den Vordergrund gestellt wird, dass der untersuchende Arzt über die erforderliche spezifische Ausbildung verfügt und nach einem standardisierten Untersuchungsverfahren vorgeht. Dabei müssen die Anforderungen an die spezifische Ausbildung so gewählt werden, dass einerseits eine überzeugende Fahreignungsuntersuchung gewährleistet ist, andrerseits aber auch die erforderliche Anzahl untersuchungsberechtigter Fachpersonen zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang erlauben wir uns folgende Anmerkung: Sowohl Art. 14 Abs. 2 Bst. b, Art. 14a Abs. 1 Bst. b als auch Art. 25 Abs. 3 Bst. a E-SVG sprechen von der „körperlichen und psychischen“ Leistungsfähigkeit. Es ist nicht klar definiert, ob z.B. angeborene Hirnleistungsschwächen bzw. kognitive Leistungseinschränkungen unter diese beiden Begriffe subsumiert werden können. Wir möchten deshalb anregen, dass geprüft wird, ob der bisher verwendete Begriff der „geistigen“ Leistungsfähigkeit nicht zusätzlich beibehalten werden soll. Wir begrüssen dass Art. 25 Abs. 3 Bst. f und g E-SVG alle Fahreignungsabklärungen beschlagen und damit nicht nur für die medizinischen, sondern auch für die charakterlichen Untersuchungen gelten. Gerade bei solchen sind bundesrechtliche Minimalanforderungen an Personen, die diese Untersuchungen durchführen, und an die Untersuchungsverfahren besonders begrüssenswert, weil heutzutage bei den verkehrspsychologischen Untersuchungen eine zu grosse Bandbreite besteht und ein fachlicher Minimalstandard nur schwer zu erkennen ist.



	16. 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat für Personengruppen, denen im Strassenverkehr besondere Verantwortung zukommt oder von denen eine besondere Gefahr ausgeht, eine tiefere Promillegrenze (0,1 Promille) festlegen kann als die von Bundesversammlung festgelegte generelle Limite von 0,5 Promille?
(Art. 31 Abs. 2bis)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Wir begrüssen diese Regelung sehr und gehen davon aus, dass die für die Umsetzung dieser neuen Vorschrift erforderlichen Straf- und Administrativnormen noch geschaffen werden. Gerade insbesondere für die Inhaber eines Führerausweises auf Probe ist die Missachtung des Alkoholverbotes massnahmenrechtlich klar zu regeln, aber natürlich auch für die anderen betroffenen Personen.




	16.1
Personen, die den konzessionierten oder grenzüberschreitenden Personenverkehr auf der Strasse durchführen?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	16.2
Personen, die Personen- oder Gütertransporte (mit Lastwagen) berufsmässig durchführen?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	16.3 
Personen, die Lieferwagen führen?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Gewisse Fahrzeuge (Van etc.) werden aufgrund der steuerlichen Rahmenbedingungen und der Nutzung im Einzelfall als Lieferwagen statt als Personenwagen (Bsp. Maler-Fahrzeug) eingelöst. Dass damit als Nebenerscheinung eine andere BAK-Limite einhergehen soll, ist nicht nachvollziehbar. Nachdem das Fahrzeuggewicht wie beim Personenwagen bei 3.5 t limitiert ist, ergibt sich hier keine Gefahrdungsdifferenzierung.


	16.4 
Fahrlehrer?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	16.5 
Personen, die Lernfahrten begleiten?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	16.6 
Inhaber des Lernfahrausweises?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	16.7 
Inhaber des Führerausweises auf Probe?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	17. 
Sind Sie mit der Verpflichtung zum Fahren mit Licht am Tag einverstanden?
(Art. 41 Abs. 1)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:
Die neu in die Schweiz eingeführten Fahrzeuge sollten konsequent (Typenprüfung) mit energiesparenden Tagesfahrlichtern ausgerüstet sein. Diese Pflicht sollte auch auf Motorräder ausgeweitet werden.




	18. 
Sind Sie damit einverstanden, dass die beweissichere Atemprobe eingeführt wird?
(Art. 55 Abs. 6 und 7 Bst. d)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Die im erläuternden Bericht angeführten Vorteile dieser Lösung sind wohl zutreffend. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb dieses System mit der beweissicheren Atemalkoholprobe in der Schweiz nicht funktionieren soll, nachdem es bereits in verschiedenen Ländern seit längerer Zeit erfolgreich eingeführt ist. Es muss aber durch entsprechende Gesetzes- bzw. Verordnungsbestimmungen sichergestellt werden, dass entweder von den Betroffenen eine Blutprobe verlangt werden kann oder wenn das Atemalkoholmessresultat akzeptiert wird, dieses nicht doch irgendwie nachträglich bestritten werden kann.


	19. 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Kompetenz zur Einführung der Helmtragpflicht für Rad Fahrende erhält?
(Art. 57 Abs. 5 Bst. b)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:
Keine.




	20. 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Helmtragpflicht für Kinder bis 14 Jahren einführt?
(Art. 57 Abs. 5 Bst. b)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:
Keine.


	21. 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Haftpflichtversicherungen bei grobfahrlässig begangenen Verkehrsregelverletzungen Rückgriff auf die unfallverursachende Person nehmen müssen? 
(Art. 65 Abs. 3)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Die Verpflichtung zur Regressnahme hat nichts mit der erhöhten Verkehrssicherheit zu tun. Sie verhindert kein einziges Schadenereignis, sondern führt ausschliesslich zur doppelten "Bestrafung" und zu finanziellen Folgen auch für unbeteiligte Angehörige (z. B. Lebenspartner oder Eltern). Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Einhalten von Verkehrsregeln kann nur durch konsequente Durchsetzung der Regeln angegangen werden (präventive Massnahme). Finanzielle Konsequenzen aus einer Haftung haben keine präventive Wirkung, wie sich laufend zeigt.



	22. 
Sind Sie mit der Einführung der Schadenverlaufserklärung einverstanden? 
(Art. 68a)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	23. 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Nationale Garantiefonds subsidiär Schäden deckt, die durch die Benützung fahrzeugähnlicher Geräte verursacht wurden? 
(Art. 76 Abs. 2 Bst. d)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	24. 
Sind Sie damit einverstanden, dass Motorfahrzeuge bei skrupelloser Tatbegehung vom Gericht eingezogen und vernichtet werden können? 
(Art. 90a)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:
Grundsätzlich sind wir damit einverstanden, dass Motorfahrzeuge eingezogen werden können. Ökologisch macht es aber wenig Sinn, funktionierende Motorfahrzeuge einfach zu vernichten. Wir würden es begrüssen, wenn die eingezogenen Fahrzeuge zur Veräusserung freigegeben würden. Der Erlös sinnvollerweise der Förderung der Verkehrssicherheit zukommen. 



	25. 
Sind Sie mit strengeren Sanktionen beim Fahren ohne den erforderlichen Führerausweis einverstanden?
(Art. 95 Ziff. 1 und 1bis)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Diese Neuregelung beseitigt eine seit Langem störende Ungleichbehandlung und wird deshalb begrüsst.

Wir gehen davon aus, dass das Fahren mit einem abgelaufenen Führerausweis ebenfalls unter diese Strafnorm

fallen soll. Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Fahren mit abgelaufenem Führerausweis (z.B. wegen Versäumen der Weiterbildungspflicht als Inhaber eines Führerausweises auf Probe oder weil die medizinische Selbstdeklaration und der Sehtest nicht rechtzeitig eingereicht wurden) nicht einem speziellen, neu zu schaffenden Tatbestand unterstellt werden soll, welcher gegebenenfalls eine mildere Sanktionierung erlaubt.



	26. 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Kreis der strafbaren Handlungen bei Radarwarnungen ausgedehnt wird? 
(Art. 98a)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	27. 
Sind Sie mit der Neuregelung der Strassenverkehrsunfallstatistik einverstanden? 
(Art. 104 Abs. 2 sowie 104f und 104g)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Grundsätzlich JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Es stellt sich in Zusammenhang mit den (nur) von den Versicherungsgesellschaften erfassten Unfällen, welche ohne Polizei bzw. ohne Erstellung eines Rapportes erledigt werden die Frage, ob gestützt auf diese Daten, welche ja auch den Straf- und Administrativbehörden zugänglich wären, nachträglich ein Verfahren durchzuführen ist. Zwar spricht Art. 104f Abs. 5 E-SVG davon, dass die Daten nur durch die meldende Behörde oder den meldenden Versicherer verwendet werden dürfen. Art. 104f Abs. 2 Buchstabe a E-SVG hält aber klar fest, dass das Register auch für die Durchführung von Administrativ- und Strafverfahren dienen soll. Wir ersuchen hierzu um eine klärende Erläuterung. 

Schliesslich sei die Bemerkung erlaubt, dass bei Unfällen, welche ohne Beizug der Polizei erledigt werden, i.d.R. nur geringe Sachschäden zur Diskussion stehen. Es dürfte somit fraglich sein, ob aus diesen Unfalldaten Anhaltspunkte gefunden werden können, um Unfallschwerpunkte zu rekonstruieren oder geeignete Gegenmassnahmen zu erarbeiten. 

Im Erläuternden Bericht, Seite 44, wird Folgendes festgehalten: „Wir schlagen daher vor, einerseits die Polizeien von ihren Meldepflichten in Bezug auf Unfälle mit Sachschäden ganz zu entlasten…“ Wir gehen davon aus, dass dieser Passus dahingehend zu verstehen ist, dass zwar die Daten durch die Polizei nicht in das SVUP gemeldet werden müssen, aber nach wie vor ein Polizeirapport zu erstellen ist. 




	28. 
Sind Sie mit dem Auskunftsrecht der Versicherer aus dem ADMAS-Register einverstanden? 
(Art. 104b Abs. 2 und 6 Bst. g)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:
Wir können uns grundsätzlich dem Einsichtsrecht der Versicherer in das ADMAS-Massnahmenregister 

anschliessen, möchten aber nicht unerwähnt lassen, dass die Einräumung dieses Rechts unter datenschutz-

rechtlichen Aspekten zumindest als heikel bezeichnet werden muss. Wir gehen zudem davon aus, dass – sofern 

die entsprechenden Anfragen nicht durch die Versicherer selbst direkt erledigt werden können – eine zentrale

Anlauf- bzw. Auskunftsstelle geschaffen wird.




II.c.
Einzelmassnahmen 
(Ziff. 4.2 Ordnungsbussengesetz)

	29. 
Ordnungsbussenverfahren: Soll die vorgeschlagene Halterhaftung für Ordnungsbussen eingeführt werden? 
(Art. 6 Abs. 3 und 6a Abs. 3 OBG)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.



	30. 
Ordnungsbussenverfahren: Soll das ordentliche Strafverfahren nur noch bei ausdrücklichem Bestreiten des Ordnungsbussentatbestands durchgeführt werden? 
(Art. 6 Abs. 2 Bst. b und 6a Abs. 2 Bst. b OBG)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




II.d.
Einzelmassnahmen 
(Ziff. 4.6 Heilmittelgesetz)

	31. 
Sind Sie damit einverstanden, dass Fachpersonen, die Medikamente abgeben dürfen, explizit und gesetzlich verpflichtet werden, die Kunden und Patienten zu informieren? 
(Art. 26 Abs. 3 HMG)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Der Artikel ist in der vorliegenden Fassung untauglich und praxisfremd, weil er viel zu allgemein gehalten ist. Er wird zum gleichen Vorgehen führen, wie es die Patienteninformationszettel der Arzneimittel zeigen: um sich zu entlasten, wird die Fachperson (worunter neu ja auch die Komplementär- und Alternativmediziner mit Abgabekompetenz gezählt werden) in jedem Fall dem Patienten die Möglichkeit der beeinträchtigten Fahrfähigkeit nahe legen. Um einen solchen Artikel verbindlich und praxistauglich formulieren zu können, müsste zuerst festgelegt werden, welche Arzneimittel tatsächlich die Fahrfähigkeit beeinträchtigen. Zudem verhindert der Artikel überhaupt nicht, dass unter dem (negativen) Einfluss von Arzneimitteln gefahren wird. Auf das Ziel der Verkehrssicherheit ausgerichtet wäre eine Meldepflicht von Patienten, die trotz ärztlichen Fahrverbots zu erkennen geben, dass sie fahren werden. Dem Behandlungszweck entgegenstehen könnte dann allerdings der Umstand, dass der Patient auf die Einnahme des besagten Arzneimittels verzichtet, um fahren zu können. Dies wäre im Hinblick auf die allgemeine Verkehrssicherheit in Kauf zu nehmen.



II.e.
Weitere Fragen

	32. 
Soll der Bund Arbeiten in Angriff nehmen, um mittels Schaffung von Verkehrsgerichten die Verfahren betreffend Verkehrswiderhandlungen zu vereinfachen, zu straffen und zu vereinheitlichen? 
(Erläuterungsbericht, Ziff. 6.6)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Bei der Anordnung von Administrativmassnahmen handelt es sich in den Kantonen zu einem beachtlichen Teil um

ein Massengeschäft, welches bis anhin durch die Massnahmebehörden grundsätzlich problemlos, effizient und

qualitativ einwandfrei erledigt wurde. So werden heute die Administrativmassnahmen in sehr vielen Fällen durch

die Massnahmebehörden deutlich früher als die Strafen durch die Strafbehörden ausgefällt. Deshalb ist sogar zu

befürchten, dass mit der Schaffung von Verkehrsgerichten und deren Zuständigkeit auch für die Administrativmassnahmen diese deutlich später nach der Widerhandlung als heute ausgefällt würden und somit das Gegenteil

vom angestrebten Zweck der Beschleunigung erreicht würde. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass mit dem seit

01.01.2005 geltenden neuen Massnahmerecht mit seinen detaillierten Regelungen insbesondere zu den Mindestentzugsdauern die Vereinheitlichung der Praxis bereits weitgehend erreicht wurde. Auch hier ist zu befürchten,

dass eine Übertragung der Administrativmassnahmen an Verkehrsgerichte einen Rückschritt bringen würde. Heute trägt zudem zur Vereinheitlichung bei, dass es in jedem Kanton - im Gegensatz zu den Gerichten - nur eine

Massnahmebehörde gibt. Schlussendlich kommt noch hinzu, dass die Berührungspunkte und Schnittstellen zwischen den Zulassungs- und Massnahmeabteilungen der Strassenverkehrsämter noch nie so gross waren wie

heute (z.B. betreffend Fahreignungsabklärungen, beim Führerausweis auf Probe, bei der Anordnung von Auflagen

etc.). Würden nun gerade in grossen Kantonen die Administrativmassnahmen aus den Strassenverkehrsämtern

weggenommen und Verkehrsgerichten übertragen, wäre dies auch hier mit einem erheblichen Effizienzverlust und

komplizierteren und langwierigeren Abläufen als heute verbunden, die auch entsprechend fehleranfälliger wären.



	33. 
Sind Sie mit den Massnahmen zu Forschung, Entwicklung und Statistik einverstanden? 
(Erläuterungsbericht, Ziff. 2.2.4)

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	 FORMCHECKBOX 
 keine Stellungnahme / nicht betroffen

	
	Bemerkungen:

Keine.




	34. 
Weitere Bemerkungen?

	
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN
	

	
	Bemerkungen:
Sperrfrist bei Sicherungsentzügen wegen fehlender Fahreignung (Art. 16d Abs. 2 SVG):

Tritt ein Sicherungsentzug des Führerausweises wegen fehlender Fahreignung nach Abs. 1 von Art. 16d SVG an

die Stelle eines Entzugs nach den Art. 16a -16c SVG, wird damit gemäss Abs. 2 von Art. 16d SVG eine Sperrfrist

verbunden, die bis zum Ablauf der für die begangene Widerhandlung vorgesehenen Mindestentzugsdauer läuft.

Diese Beschränkung der Sperrfrist bei Sicherungsentzügen wegen fehlender Fahreignung auf die in Art. 16a - 16c

SVG vorgesehenen gesetzlichen Mindestentzugsdauern ist unbefriedigend. Dies trifft insbesondere auf Sicherungsentzüge zu, bei denen eine erstmalige schwere Widerhandlung im Hintergrund steht (z.B. ein Raserunfall)

und dann durch diese Regelung die Sperrfrist auf 3 Monate beschränkt ist. Hier stellt sich in der Praxis insbesondere das Problem, dass ein Gesuch um Wiedererteilung des Führerausweises unmittelbar nach Ablauf dieser

Sperrfrist gestellt werden kann. Wir schlagen deshalb in Anlehnung an die unter dem alten Massnahmerecht gültige Regelung (Art. 17 Abs. 1bis aSVG) folgende Änderung von Art. 16d Abs. 2 SVG vor: "..., wird damit eine Sperrfrist verbunden, die bis zum Ablauf der für die begangene Widerhandlung vorgesehenen Mindestentzugsdauer,

mindestens aber 12 Monate, läuft."

Verkehrsunterricht (Art. 25 Abs. 3 Bst. e E-SVG):

Wir begrüssen sehr, dass in dieser Bestimmung als Voraussetzung für die Anordnung eines Verkehrsunterrichts

das Erfordernis der "wiederholten" Verkehrsregelverletzung gestrichen wird. Nach einer entsprechenden Änderung

von Art. 40 Abs. 3 VZV wird dann auch bei einer ersten Verkehrsregelverletzung ein Verkehrsunterricht angeordnet werden können, wenn dies der Massnahmebehörde sinnvoll und nötig erscheint. Damit kommt der Bund einem Anliegen der kantonalen Strassenverkehrsämter nach.

Motorfahrzeugsteuern bei interkantonalem Standortwechsel (Art. 105 Abs. 2 E-SVG):

Diese Bestimmung wird auf Antrag der Vereinigung der Strassenverkehrsämter den heutigen informatiktechnischen Möglichkeiten in den Kantonen angepasst, wofür wir uns bedanken.
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